
Die Genehmigung des Ministeriums zur Produktion des Traubenbrands
(D.M. 20.10.1984) wird auf ausdrücklichen Antrag der Noninos

B E T R E F F : B E T R E F F : TraubenbrandTraubenbrand

      In Bezug auf das Ersuchen um Informationen über das Verfahren       In Bezug auf das Ersuchen um Informationen über das Verfahren 

zur Erlangung der Genehmigung für die Herstellung und den Verkauf zur Erlangung der Genehmigung für die Herstellung und den Verkauf 

von Traubenbrand teilen wir mit, dass aus den Unterlagen in den Akten von Traubenbrand teilen wir mit, dass aus den Unterlagen in den Akten 

dieses Ministeriums folgendes hervorgeht:dieses Ministeriums folgendes hervorgeht:

1) Mit Antrag vom 22.6.84 (Protokoll Nr. 125440 vom 25.6.84) beantragte1) Mit Antrag vom 22.6.84 (Protokoll Nr. 125440 vom 25.6.84) beantragte

   das Unternehmen Nonino Distillerie aus Percoto (Udine) gemäß Artikel   das Unternehmen Nonino Distillerie aus Percoto (Udine) gemäß Artikel

   10 des Gesetzes Nr. 1559 vom 7. Dezember 1961 die Genehmigung zur    10 des Gesetzes Nr. 1559 vom 7. Dezember 1961 die Genehmigung zur 

   Herstellung und zum Verkauf von Traubenbrand.    Herstellung und zum Verkauf von Traubenbrand. 

2) Durch Erlass des Ministers für Industrie, Handel und Handwerk vom 2) Durch Erlass des Ministers für Industrie, Handel und Handwerk vom 

   20. Oktober 1984 im Einvernehmen mit dem Minister für Land- und    20. Oktober 1984 im Einvernehmen mit dem Minister für Land- und 

   Forstwirtschaft wurde die Genehmigung, obwohl nur vom oben genannten   Forstwirtschaft wurde die Genehmigung, obwohl nur vom oben genannten

   Unternehmen beantragt, gemäß den Bestimmungen des Gesetzes 1559 vom    Unternehmen beantragt, gemäß den Bestimmungen des Gesetzes 1559 vom 

   7.Dezember 1951 erga omnes und versuchsweise bis zum 31. Dezember   7.Dezember 1951 erga omnes und versuchsweise bis zum 31. Dezember

   1985 erteilt und anschließend auf Antrag von Nonino bis zum    1985 erteilt und anschließend auf Antrag von Nonino bis zum 

   31.12.1989 verlängert.   31.12.1989 verlängert.

    Die Angelegenheit unterliegt derzeit der EWG-Verordnung des     Die Angelegenheit unterliegt derzeit der EWG-Verordnung des 

Rates Nr. 1576 vom 29. Mai 1989.Rates Nr. 1576 vom 29. Mai 1989.

                                                                                      DER MINISTERIALDIREKTORDER MINISTERIALDIREKTOR


